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Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

Von Escher und Usteri,
Mitgliedern der gesetzgebenden Räthe der helvetischen Republik.

Band IN. N", n. Luzern, den 2i Merz nos. (j Germinal, vn.)

Gesetzgebung.
Gesey über die Munizipalitäten.

In Erwägung, wie dringend es sey, die Munizi-
pal-Behörden in Helvetien auf eine gleicharmige Weise
einzurichten, das Volk, die einzigeQuelle jeder gesetz-
mäßigen Gewalt, zur Bildung derselben zu rufen,
und so jene alten Obrigkeiten abzuschaffen, welche al-
ler Orten auf eine ungleiche Art eingesetzt wurden,
und die, ohne den Drang der Umstände, neben den
konstitutionellen Grundsätzen nicht bis jetzt gedauert
hätten;

In Erwägung, daß, wenn selbst die Konstitution
allen Bürgern Hclvetiens ohne Unterschied die volle
Ausübung der politischen Rechte und die Freyheit zu-
sichert, zur Ernennung der Gewalten bcnzutragen, es

anderseits gewiß ist, daß die Gesellschaften, welche
man ehemals unter Benennung von Bürgerschaften
in Helvetien kannte, knoch nicht aufgelöst worden,
und folglich ein Recht beybehalten haben, welchbs,
vbschon nur allein auf das Eigenthum der Gemeind-
guter eingeschränkt, nichts destoweniger achtungswür-
dig bleibt. Daher entsteht eine unserm Vaterlande

genscheinliche Ungerechtigkeit begehen, weil am Ende
doch denen, die nicht Antheilhaber des Eigenthums
sind, die Verwaltung niemals anvertraut werden
kann. —

In Erwägung, daß. selbst die Theilung der G«--

meindgüter im gegenwärtigen Augenblicke nicht zum
erwünschten Zwecke einer einzigen Verwaltung führen
würde: denn ohne in die Frage einzutreten: in wtl-
chem Verhältnisse der Vortheil oder der Nachtheil
einer solchen Theilung gegenseitig stehe? darf man
behaupten, daß sie in der wirklichen Lage unsers Va-
tcrlandes nicht mit Nutzen könnte unternommen
werden. —

Eine so verwickelte Unternehmung läßt sich nur in
einem schon gut eingerichteten «Staate mit Weisheit
ausführen; weit entfernt, daß sie eine Vorarbeit zur
dringendsten Organisation sey.

Da diese Theilung zur natürlichen Folge haben
soll, daß. dem Staate gewisse Ausgaben zufallen,
welche für jetzt für örtliche gehalten wurden: zum
Beyspiel die Unterstützung der Armen; so ist es zwei-
felhaft, ob der Finanzzustand und der Mangel an
nothwendigen Anstalten der Regierung erlauben

ganz cigcne Schwierigkeit, welche nicht anders gehv-würde, eine Last von der Art so hastig auf sich zu
den werden kann, als durch sorgfältige Unterscheidung nehmen;
der Munizipal-Verwaltung, als Polizey-Gewalt, von Hierzu kommt noch: daß, wenn diese Theilung
der Oberaufsicht, welche einzig aus dem Eigmthumpder Gemeindgüter angenommen nnd sogleich ausführ-
der Gemcindgüter herrührt; und indem man aîlenîbar wäre, es sich natürlich vermuthen ließe, daß man
ätwourgern jedes. Orts das Recht zur Bildung devsscn Gemeinden solche wohl gestatten, aber nie gebie-
Mumzipalitat einräumt den ehemaligen Bürgern abersten würde. Hieraus würde folgen, daß vielleicht
die Verwaltung ihrer Güter überläßt. — mehrere dergleichen Verbindungen es vortheilhafter

Ohne diesen Unterschied, den die gebietende Noth- erachten wurden, nnvertheilt zu bleiben, und daß also
wenrigkett lodert, würde man in eine von diesen bey- dennoch für einige Gemeinden eine ähnliche Orqani-
den Unschicktiwkeiten fallen: entweder würden, wenmsation müßte aufgestellt werden, wie sie gegenwärtig
die Polmy den Ortsburgern überlassen würde, die für alle ohne Unterschied vorgeschlagen werden mußandern Burner in eme eben so verfassungswidrige als Auch ist zugleich zu bemerken, daß wenn schon die

gerathen; Art der. Gemeindgütcrvcrwaltung bestimmt wird, das
die nicht,gegenwärtige Gesetz dn allfälligcn Theilung dieserà

dem freyen Mann unerträgliche Knechtschaft gerathen ;
oder mau würde, wenn auch die Bürger, die nicht,^ ^-yruuna omerw't-Oràrger sind, zur Vnwê.'ng der Guter zugelsssensscr kein Hinderniß in--hen Weg lege, w-il da, wowueocn, an denen sie keinen Antheil haben, eme au-ckeine dergleichen Güter mehr vorhanden seyn werden,
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die Verwaltung derselben von sich selbst aufhören
wird; —

In Erwägung endlich, daß, wenn man bey einer
gedoppelten Einrichtung, einer Munizwalgewalt, welche
die Polizey besorgt, und einer Verwaltung, die

auf Erhaltung der Gemeingüter eingeschränkt ist,
einige Verwicklung oder Eingriffe fürchten dürfte,
diese Schwierigkeiten in der Ausführung durch eine

stehen, welche die cinstgcn tauglichen scheinen, um
'Ugleich jene der. Konstitution, in Betref der poiiti-
scheu Freyheit der Bürger, mit den Eigenthumsrech-
ten zu vereinigen, die weder angetastet noch mißkannt
werden können ; hat der große Rath nachdem er die
Urgenz erklärt,

Verordnet:
§ i. .Jede Gemeinde hat eine Gencral-Versamm-

lung aller aktiven Bürger, ohne Ausnahme. Diese
Versammlung ernennt eine M u u i z ivali tät, welche
die Administrations-Polizey des Orcs besorgt.

§ 2. Die Rntheiihaber jedes Gemcindgutes erneu-
nen eine Ver w a i t u u q s k a m mcr, zur Verwaltung
und Besorgung dieses Gemeindgutes.

Erster Theil.
M uni; i p aI > G e w alt.

E r st er Ab s chn it t.

Geîteralversirnîînlung der Akttvbürger.
§ Z. Für den Zutritt in die Generalversammlung

der aktiven Bürger einer Gemeinde ist nichts erforder-
lieh, als was der § 28. der Konstitution in Rücksicht
der Urvcrsammlungen vorschreibt.

§ K Doch sind die nach dem § 27. Titel III. der
Konstitution unfähigen Personen davon ausgeschlossen.

§ 6. Die Generalversammlung der aktiven Bürger
soll nur zur Wabl der Munizipalbeamttn, und zur
Feststellung ihrer Entschädniffe zusammenbcrufcn
werden.

§ 6. Oder im Falle einer Steuer auf die sämmtli-
chen Attwbürgcr gemeinschaftlich veranstaltet werden
müßte.

Zweyter Abschnitt.
Zusammensetzung der Nunizipalitäten.

§ 7. In jeder Gemeinde von 300 Seelen und
darunter "sollen drey Munizipalbeamte seyn.

§ «. Es sollen fünf in denjenigen seyn, deren

Bevölkerung sich von 300 bis auf 1300 Seelen
beläuft. n.

j s. Neun, von tâss His sooo.

§ 10. Eilf, von 2000 Seelen und darüber.
H 11. In den Gemeinden unter 1300 Seelen er«

nennt die Generalversammlung drey Suppléante»,
weiche im Fall von Krankheit, Tod oder Abwesenheit,
die Mumzipaldcamten ersetzen.

Z 12. Der zuerst gewählte Suppléant nimmt den
ersten ledigen Platz ein.

§ k3. Essoll ein Munizipalitätssekretä?
durch die Munizipalität gewählt werden.

h i l. Ein We ib cl hat die Abwart der Munizi-
palitätm in den Gemeinden unter 1300 Seelen m
denjenigen, die diese Bevölkerung übersteigen, soll die
Zahl der Wcibel der Munizipalität zu bestimmen über-
lassen seyn.

§ i5. Diese Weibel wcrdey von der Munizipalität
erwählt uud entsetzt.

Dritter Abschnitt.
Wahlakt der Munizipalbeamte».

§ i6. Die Wahl geschieht durch die Gene'ralver»
saminlung aller aktiven Bürger, d;e sich hiezu jeden
ersten Tag des Maymonats versammeln.

17. Das erstemal führt das Präsidium dieser
Versammlung, am Hauptort des Cantons, der Rc-
gierungsstatthalter, au dem Disirlktshauvtorte der Un-
tcrstattyalier, und in den übrigen Gemeinden die
National agentm.

§ is. Im Verfolg hat allemal der Präsident den

Vorsitz, oder derjenige Munizipaibcamle, welcher ihm
im Rang der nächste ist.

§ 19. Die Rangordnung der Munizipalbeamten
wird durch die Folgeordnung bestimmt, in der sie ge-
wählt worden.

§ 20. Die Unterstatthalter oder Agenten sind ge-
hallen, den Generalversammlungen beyzuwohnen.

§ 2i. Die Wahlen müssen durch geheimes Stiin-
mcnmehr, und absolute Mehrheit geschehen.

§ 22. Die Versammlung soll übrigens verfahren,
wie es in ihren Urversammlungcn üblich ist.

§ 23. In den Gemeinden, die wegen ihrer Be-
völkerung in Sektionen abgetheilt sind, versammelt
sich jede Sektion besonders, sodann werden die ge-
sammelten Stimmen der verschiedenen Wahlen durch
den Präsidenten, und l ie Stimmenzähler i Scnitato-
ren vereinigt um so das Resultat des allgemeinen
Willens zu erhalten.

§ 2ä. Die Erneuerung der Mumzipalitäten geschieht

jährlich zum Dri theil.
§ 25. In den zwei) ersten Jahren entscheidet das

Loc-s, welcher Drittheil der im ersten Jahr gewählten
Glieder a-istrctcn soll.

§ 20. In den GmttmKn, die nur fünf Munizi-
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zipalbeamten haben, wird das erste Jahr einer,
und in jedem der zwey folgenden Jahre, zwey von
ihnen anstreten.

5 27. In den Gemeinden, die eilf Munizival-
dcamte haben, sollen das erste Jahr drey, und in
jedem der zwey folgenden Jahre, vier von ihnen
austreten.

H 2«. Diese Ordnung wird alle drey Jahre auf
gleiche Art wieder angefangen.

5 29. Nach Verlauf der im § 25. gedachten zwey
Jahre, wird der austrettende Theil immer ans den-
jenigen Gliedern bestehen, welche schon drey Jahre im
Amt gestanden.

H 30. Wenn unter den bleibenden zwey Drittheilen
erledigte Plätze sind, so sollen sie, ohne Anschlag des

neuen Drittheils, durch neue Wahlen ergänzt werden.
§ 31. Die neuen Glieder, welche an Plätze gewählt

werden, die in den bleibenden Dritthcilen erledigt wa-
ren, treten mit den übrigen Gliedern des Drittheils
aus, in dem sie sich befinden, wenn sie schon nicht
drey Jahre im Amt gestanden.

§ 32. Die auslretenden Glieder können erst nach
Verlauf eines Jahrs wieder gewählt werden.

§ 33. Zum Munizivalbeamten kann kein Bürger
gewählt werden, der irgend eine gerichtliche Stelle be-

kleidet, kein Glied der Vcrwaltungskammer, kein

Regierungsstatthalter, Untcrstatthalter, oder Natio-
nalagent, bey Strafe der Ungültigkeit cmer solchen
Wahl.

H zg. Hingegen ist erlaubt, jemand zmn Munizi
balbcamtcn zu. ernennen der bereits die Stelle eines
Gemeindevermaltcrs bekleidet, und so auch umgekehrt,
indem sich diese zwey Verrichtungen vollkommen gut
zusammen vertragen.

§ 33. In die gleiche Mnnizipalität können nicht
zwey Bürger gesetzt werden, die sich gegenseitig bis
im Grade von Geschwisterkind im Geblüte inklusive,
oder als Schwäher und Tochtermann oder als
Schwäger verwandt sind, bey Strafe der Ungültigkeit
einer zweyten Wahl.

§ 36. Die Mnnizipalität hält ihre Sitzungen in
dem Gemeindehans jeden Orts.

Vierter Abschnitt.
Verrichtungen der Munizipalitäten.

1 37. Die Munizipalitäten beschäftigen sich mit der
Innern Polizcy in Bezug auf Reinlichkeit, Sicherheit,
Ruhe und Erleuchtung der Straßen und öffentlichen
Platzen.

§ 38. Folglich die Verschlimmerung der Straßen
und öffentlicher Wege zu verhüten, über die Vergrä-

-dcrung mrd Erweiterung der Straßen zu wachen, den

Gefahren, die von baufälligen Häusern entstehen könn-
ten, vorzubeugen u. d. gl.

§ Z9. Mit der Polizcy, Bürgcrwache und Nacht-
Wächtern.

Z à Mit den Schauspielen und öffentlichen
Festen.

§ ar. M?t der Aussicht über die Güte der Lebens-
mitte!, und über den Verkauf derselben.

§ 12. Mit der Aufsicht über die Vollziehung der
Polizeygcfttze, über Handwerke und Gewerbe.

§ Ti. Mit der Pslizen über die Gasthöfe, Schenk-
Häuser, Jahr-und Wochcnmärkte.

§ Mit der Polizey über die Fremden, gemein-
schaftlich mit den Agenten der vollziehenden Gewalt.

§ -16. Mit Ernennung der Feldhüter, oder Flur-
schützen.

§ 47. Mit Bcsuchimg und Inspektion der Gefan-
genschaften, und zum Verhaft bestimmten Häuser.

§ 4«. Mit den Maßregeln gegen Feuersbrünste.
H à Gegen ansteckende Krankheiten (Epidemien)

und Viehseuchen.
§ 30. Gegen die tollen, und gegen die gefährlichen

und schädlichen Thieren.
§ 31. Mit der Vollziehimg der Gesetze gegen die

Bettler.
§ 32. Sie verfügen über die Einquartierung des

Militärs.
§ 33. Sie ertheilen Lebens - und Todesschcine

(LSsiiücm äs vie) Zeugnisse der Wahrheit it.
§ 3a. Sie beschäftigen sich mit den Geburts-

Sterb - und Ehercgistern der Burger, ohne jedoch die
Pfarrer der Pflichten zu entledigen, die sie bisher über
diese Gegenstände gehabt.

§ 33. Mit Auftmhme der Beoölker'ungst.'.bellen, in
denjenigen Formen, die hiezu vorgeschrieben werden
könnten.

^ 36. Wenn die Mnnizipalität in ihren Amtsvcr-
richtungen einige neue Bauten, Ausbesserung oder
Einrichtung nöthig findet, die der Gemeindckammer
zur Last fallen, so kann sie dergleichen Bauten, Aus-
besscrung oder Einrichtungen, nicht von ihr ans voll-
ziehen lassen, sondern sie muß sich an die Gemeinde-
kammer wenden und dieselbe auffordern sich danut
zn beschäftigen, weiche gehalten ist, im Fall neue
Anlagen oder Gebäude gefordert würden, sich nach
dem § 82. und 120. zu benehmen; wenn es ansge-
schlagen wird, so kann die Sache vor die Verwal-
tungskammer des Kantons gebracht werden.

H 37. In den Gegenden wo nach den bisherigen Ci-
vilgesetzcn die sogenannte Fertigung von Kontrakten,
Veranstaltung von Schätzungen die nicht Folge einer
Rechtsstmligkeit sind, Fertigung sogenannter Geldauf-



bruchschà, Entsagung g-schlich zukommender Rechte,
oder andere Erklärungen dieser Gattung, sogenannt-
Freyungen, Homoiogatjone» und andere dergleichen
Formen zur Sicherheit oder NechlsgüItigkert einer Hand
lung, von ehemaligen Untergerichten oder Stadträthn
befohlen oder in Uebung waren, soll dieses führohm
vor den Munizipalitätcn geschehen.

j 5». Die Munizipaliräten besorgen ferner die vor-
mundschaflliche Polizey, die Einsetzung und Enttas-
sung der Vormünde oder Vögte uuv Kuratoren, die
Leitung ihrer Verhandlungen als solche, überhaupt drc
Rechte und Pflichten der Vslkskonstitncnten, nach der.

bisherigen Gesetzen über diesen Gegenstand.
§ ?y. Wenn ein Majsrenner als Verschwender oder

blödsinnig, besagtet und verrufen werden soll, ,o muß
die Munizipalität dem Distnkcsgericht die Anzeige da-
von machen; diesem einzig kommt es bann zu, nach
hinlänglich eingezogenen Berichten die Bevoqtung zu
erkennen, jedoch unter Vorbehaltung der Weiterszlchuug
vor das Kantonsgericht.

§ 60. Die Vogtswahlen, welche durch die Munizi
palitäten geschehen, müssen von dem Disrriklsgcncht
genehmiget werden, welches auch das Recht hat, die
Wahl eines Mannes zu verwerfen, der nicht die erfo-
dcrlichen Eigenschaften hätte.

5 61. Auch müssen die Rechnungen der Vögte und
Curatoren, nachdem sie von der Munizipalltät unter,
sucht und genehmiget worden, annoch vor dem Di-
siriktsgericht anerkennt werden, welches jedoch keine
Kosten fordern soll.

Z 6z. Ausser den obgenannten Verrichtungen kön-

l»m die Vcrwaltungskammern den Munizipalitmen
Aufträge ertheilen, über Gegenstände die im Bezirk
ihrer Gemeinde zu vollziehen, oder zu beaufsichtigen
seyn könnten.

Fünfter Abschnitt,

polizeyvergehen.
s 6z. Jeder einzelne Munizipalbeamte hat, in Be-

tref von Polizcyvergehen, bey denen er Zeuge gewesen,
vollständige Glaubwürdigkeit.

5 64. Er sott der Munizipalität die Anzeige davon
machen, welche darüber eine Urkunde ausstellt, durch
die die Thatsacke festgesetzt wird.

j 6?. Die Mnmzipalbeamten sollen ans ihrem Mit-
tcl durch absolutes Mehr einen Beamten ernennen,
welcher Munizipalprokurator heißt.

jl 66. Die Verrichtungen dieses Beamten sind: die
Urkunden über Polizeyfebler und Vergehen, welche

von der Mnnizivalität obigermassen festgesetzt worden,
zur Hand zu nehmen die Beklagten vor die Tribunale
z» laden, im Namen der öffentlichen Gewalt gegen

sie aufzutreten, und ihre Bestrafung nach den Gesetze»
zu fordern.

5 67. Die Einziehung der Bußen für solche Kcge».
stände liegt ihm ebenfalls ob.

§ 6stî. Die Bußen gehören der Nation, und die
Eatschädmße der beschädigten Parthey, wenn dcrglei»
chm statt haben.

H 60. Die ganz summarische Prozedur, die vor
den Trihuaalien beobachtet werden soll, und die Kom-
pctenz des Tr-bunats über Strafen dieser Art, wird
das Gesetz bestimmen.

Sechster Abschnitt.
vertheilt»,g der Münizipalgefchäfte.

§ 70. In den Gemeinden, wo sich nur drey Mn«
nizipalbeamce vorfinde», sollen sie ihre Gemalt immer
gemeüüchaftlich, und nach Mehrheit der stimmen
ausüben.

Von dieser Regel ist einzig ausgenommen, daß der
Präsident allein die Vürgcrregister führt, und Scheine
ertheilt.

§ 7,. In den übrigen Gemeinden soll es denMu-
nizipalitäten frey stehen, sich in so viel (Sektionen ad-
zutheilen als es die Verschiedenheit ihrer Arbeiten
erheischen mag.

j 72. Die (Sektionen können sich lediglich mit Voll-
ziehungssachen beschäftigen; alles was eine allgemeine
Maßregel erfodcrt, muß von der gesummten Munizi-
palicät behandelt werden.

5 7Z- Jede Munizipalltät, von welcher Anzahl sie

auch seyn mag, ist gehalten sich zu vereinigen, um
den Bericht über ein Polizeyvergehen abzunehmen, und
darüber die Anzeigkunde nach § 6ä. zu fällen.

H 74- Die Munizivalitätcn können zwar keine Ne-
alementcr machen, doch aber können sie Beschlüsse
über Gegenstände abfassen, die unter sie gehören-,
diese Beschlüsse müssen befolgt werden, sobald sie der
Konstitution und den Gesetzen nicht zuwider sind, oder
von der Vcrwaltungskammer des Kantons nicht auf«
gehoben werden.

§ 77. Zu Abfassung eines gültigen Beschlusses der
Mnnizipalitäten, müssen in den Gemeinden der ersten
Klasse die drey Munizipalbeamte, oder jhreSupplean«
ten zugegen seyn; in den andern aber wenigstens einer
mehr als die Hälfte der Mitglieder.

5 76. Der Unlerstakthalrer in dem Hauptorte des
Distrikts, in seiner Abwesenheit dann der Nationalagent,
oder an seiner Stelle sein Gehülfe, baden das Recht
den Verhandlungen der Munizipalität beyzuwohnen

ß 77 Sie haben kein Stimmrecht, sollen aber für
Beobachtung der Gesetze wachen.

§ 7« Der Uniersiatthalter des Distrikts bccstdigt die
Mumzipalitalcu.



5 7?. Ihr Eyd ist folgender î
»Ich schwöre die Pflichten dcS AmtS, das mir

aufgetragen ist/ nach bestem Gewissen und in wahren
Treue»/ nach allen meinen Kräften/ als ein guter
Bürger zu erfüllen.

.§«->. Die Register der Muniiipalitäten stehen allen
Bürgern zur Einsicht offen.

Z 8 t. Die Munizipaliläten stehen unter der Ober-
aufstchr der Verwaltungskammcr des Kamons/ welche
berechtigt ist/ ihre Beschlüsse aufzuheben oder abzuän-
ändern, die Weiterszichung vor höhere Gewalten, in
Fällen wo eine solche anwendbar ist, vorbehalten.

Siebenter Abschnitt.
Ausgaben der Munizipalitäten.

ßi 8-. Die Unkosten, welche die blos örtliche,
(lokale) Polizey nach sich ziehen wird, sollen aus den-
jemgen Geineindeinkünften bestritten werden, welche
ehemals und bisher zu Bestreitung ähnlicher Ausgaben
bestimmt waren. Wenn solche Einkünfte nicht hinrei-
chen würden, so soll die Summe, welche noch er-
fordert wird, um die Ausgaben zu bestretten, auf alle
Einwohner der Gemeinde ohne Unterschied, nach Ver-
hältniß ihres Vermögens vertheilt werden.

Die gegenwärtige Verfügung betrift diejenige Aus-
lagen nicht, welche derjenigen Klasse von Gemeind-
gütern eigen sind, die ein solches ausschließliches Ei.
genthum der Theilhaber sind, daß sie ganz und gar zu
keinen öffentlichen Ausgaben beytrugen; solche Unko-
sten sollen einzig von den Mitbesitzern dieser Güter,
welche unterhalten oder verbessert werden sollen, ge.
tragen werden.

§8;. Unter den Unkosten, wovon hier die Rede ist,
ist, der Unterhalt der Armen nicht mitbegriffen, über wel.
chc die§ und »57. (Verrichtungen der Gemeinde,
kammer) verfügen.

H Z4- Wenn die von der Munizipalität eingegcbc.
nen Verzeichnisse übertrieben sind, so können sie durch
die Vcrwaltungskammer des Kantons auf Begehren
der Verwalter des Gemcindsekels, oder der General.
Versammlung der Anthellhaber ermäßiget werden.

H 8». Die Ausgaben der Munizipalität, welche
durch Geschäfte veranlaßt werden, die ihnen (nach
dem Z zz. durch höhere Gewalten, und zu Handen
der Nation ausgetragen sind, sollen durch die Vermal,
tungskammer des Kantons aus den Einkünften der
Nation ersetzt werden.

Achter Abschnitt.
iLntschädnisse der MlMizipalttättN.

s 86. Den Munizipalbeamten, den Sekretärs,
«nd den Weibeln können mäßige Entschädnisse ertheilt
werden, die mit ihren Arbeiten in Verhältniß stehen.

; »7. Die Generalversammlung aller MivSürget
wird hierüber abschließen; sie bestimmt zuerst, ob die
Munizipalbeamten Entschädnisse erhalten sollen, und
dann, wenn solche statt haben, wie stark selbe seyn
sollen.

§ 8». Ehe man zur Wahl der Munizipalbeamten
schreitet, wird man über die ihnen zu bestimmende
Entschädnisse berathschlagen.

§ s?> In den weniger volkreichen Gemeinden,
welche sich nicht sektionswerse versammeln, wird man
bey dieser Berachfchlagimg auf folgende Art zu Wecke
gehen:

90. Die Munizipalität legt der Gencrawersamm-
lung einen ausführlichen Entwurf vor, welche densel«

ben Artikel für Artikel durchs Ausstehen oder Sitzen-
bleiben abmehrt, und entweder annehmen oder verwer-
sen muß.

§ yi. Wenn ein Artikel verworfen wird, so muß
die Munizipalität auf der Stelle zusammen treten und
der Generalversammlung einen neuen Vorschlag noch
während der Sitzung eingeben.

H ?2. Dieses muß wiederholt werden, bir der Ar-
tikel angenommen ist.

§ 98. In den volkreichen Gemeinden, welche lim
sich zn versammeln, sich in Sektionen bilden, soll der

Vorschlag der Munizipalität, die ihnen zn bestimmen-
menden Entschädnisse betreffend, jeder Sckcion zu glei-
cher Zeit vorgelegt werden, welche dann der Reihe
nach über jeden Artikel besonders durch Aufstehen und
Sitzenbleiben absprechen, so lang bis der Vorschlag ganz
zu Ende gebracht ist.

94 Nachdem -die Sektionen über jeden besonder»
Artikel ihre Meinungen werden geäußert haben, ver-
sammelt sich die Munizipalität neuerdings, um das

Resultat der verschiedenen Berathschlagungen zu ver-
gleichen.

Z 95. Derjenige Artikel, welche? durch die Mehr-
heit der Sektionen (indem man diele, und nicht die

Zahl der in jeder gegebenen Stimmen zählt,) »mge«

nommen ist, wird als festgesetzt angesehen.

§ 96. Sollten sich die Sektionen in gerader Zahl
vorfinden, und die eine Helfte den Artikel angenommen,
die andere aber denselben verworfen haben, so wird
er dennoch für festgesetzt angesehen.

§ 97. Wenn ein Artikel ducch die Mehrheit der Sek-
tionen, vder gar einstimmig von denselben verworfen

wird, so versammelt sich, dem Inhalt der Artikel 9t
und 92 gemäß, ungesäumt die Munizipalität, um
einen neuen Artikel vorzuschlagen.

j 98. Diese Entschädnisse bleiben auf dem nemli«

chen Fuß, bis die Munizipalität nöthig finden wird,
Abänderungm zu verlangen.
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5 9S. In diesem Fall muß sie dergleichen Abän
derungen der Generalversammlung vorschlagen.

Neunter Abschnitt.
Amtskletdung

ß 10». Die Miinizipalbcamten tragen ein rothes
Band um den rechten Arm.

§ 101. Der Präsident hat um den rechten Arm ein
roth und grünes Band.

Zweyter Theil.
Verwaltung der Gemeindgüter.

Erster Abschnitt.
Generalversammlung der Ancheilhaber an den

Gemetndgütern.
Z 102. Alle Anthcilhaber an den Gemcindgütern,

die Aktivbürger sind, versammeln sich jährlich von
Rechts wegen auf den 13. May.

§ 103. Das erstemal führt das Präsidium dieser

Versammlung am Kantonshauptorte der Rcgiernngs-
statthalter, in den Distriktshauptorten der llnterstatt-
datthalter, und in den übrigen Orten die National-
Aacntcn.

§ ios. Im Verfolge präsidirt allemal der Präsident
der Gemcindskammer, oder der Gemeindsverwalter,
welcher im Range aus ihn folgt.

§ 10.5. Der Sekretär der Gemcindskammer fuhrt dergleichen Gegenstände zum allgemeinen Nutzen, wenn
den' Verdaivrvzeß über die «Sitzungen der General-die Kosten eine gewisse Summe übersteigen, deren Be-

verschiedener Stellen und die Verwandschaftsgrade, sind
auch auf die Gemeindsverwalter anwendbar.

§ ii2. Der Untcrstatthalter beeidigt die Gemeinds-
vermalter.

§ 113. Ihr Eid ist derjenige der Munizipalbeamten«

Vierter Abschnitt.
Verrichtungen der Generalversammlung der

Theilhaber an den Gcmeindgütcrn.
l. In den Gemeinden, deren Bevölkerung dreyzehen-

hundert Seelen und darunter ist.
§ iis. Die Versammlung bildet sich zur Bestim-

mung der Zahl der Gemeindsverwalter und zu ihrer
Wahl.

113. Sie bestimmt die Entschädigungen der Ge-
mcindsverwalter und derjenigen unter ihnen, welche
besondere Amtspflichten haben.

§ ii6. Sie berathschlagt über die jährlich abzule-
genden Rechnungen.

§ ii7. Ueber Steuern, die zu Bestreitung ihrer
Bedürfnisse nöthig sind.

§ us. Ueber Erwerbung, Veräußerung und Ver-
tauschung von Liegenschaften.

§ 119. Ueber Anlcihung von Kapitalien.
§ 120. Ueber Entwürfe zu neuen Anlagen, wie:

Gebäude, Straßen, Gassenpflastcr, Brunnen, und

Versammlung.

Zweyter Abschnitt.
Gemciudokammer, ihre Mrichtung

< ins. Die Anthcilhaber an den Gemcindgütern
bestimmen die Anzahl ihrer Gemeindverwalter, wie
sie es an: zuträglichsten finden; doch soll ihre Anzahl
nie die Zahl von fünfzehen Mitgliedern übersteigen.

§ is?. Der zuerst ernannte Gemeindsverwalter ist

Präsident der Kammer.

Dritter Abschnitt.
Wahl der Gemeindsverwalter

ß ins. Die Wahl steht der zu diesem Ende auf den

1.5. May versammelten Generalversammlung der An-
thcilhaber an dem Gemcindgme zu.

§ 109. Die Vorschriften für die Wahlart, und die

Art, wie die Versammlung gehalten wird, sind die

ncmlichcn, welche zu Ernennung der Munizipalbeam-
ten in den U 21, 22 und 23 bestimmt sind.

§ 110. Die Gemcindskammer wird jährlich zum
Drttkheil erneuert.

z 111. Alle Vorschriften der 23, 26, 27
3s, 33, sowohl über den Au

tritt der Munizipalbeamten, als die Unverträglichkeit
29, 30, 31 32, 33,

stimmung der Versammlung überlassen ist. Die Kosten
solcher Gebäude und Ausbesserungen sollen übrigens
nach der Vorschrift des § 82 berichtigt werden.

^ 121. Ueber Bestimmung des Antheils, der einem
jeden bey Vcrtheilung der öffentlichen Einkünfte zu-
kommt.

122. Ueber Rechtshändel, welche angehoben oder
ausgehalten werden mühen.

§ 123. In allen diesen Fällen ist die Gemeinds-
kammcr gehalten, die Generalversammlung zusammen
zu berufen.

§ 12s. In den Gemeinden von einer solchen Be-
völkerung kann die Generalversammlung der Antheil-
Haber durch einen ausdrücklichen Beschluß der Ge-
meindskammer zusammenberufcn werden, wovon dem
Unterstatthalter oder dem Nationalagcnt Nachricht
gegeben werden soll.

§ 123. Die Unterstatthalter in den Hauvtorten der
Kantone und Distrikte, die Nativnalagcnten, oder an
ihrem Platze einer ihrer Gehülfen, haben das Recht,
den Generalversammlungen der Anthcilhaber an den
Gcmcindsgütern beyzuwohnen, die Gemeinde mag stark
oder wenig bevölkert seyn.

H 126, Sie haben dabey kein Stjmmrecht, wenn
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sie nicht selbst Mitantheilhaber sind, sondern die bloße so sollen die Gememdsverwafter gehalten seyn / die
Befugnis Vorstellungen zu »lachen, wenn etwas gegen
die Konstitution/ die Gesetzt/ oder die öffentliche Ruhe
geschehen sollte.

§ 127. Wenn ihren Vorstellungen in einem solchen
Falle nicht Folg: geleistet wird/ so sollen sie solches
der oberen Behörde anzeigen

!I. In den Gemeinden^ deren Bevölkerung dreyzehen-
hundert Seelen übersteigt.

H 128. Die Generalversammlung der Bntheilhaber
an den Gcmeindgütern beschäftigt sich nur mit den
vier ersten derselben im vorigen Titel (§ iii, iis,till und 117) zugetheilten Gegenstände/ ncmlich:
mit der Bestimmung der Anzahl der Verwalter und
mit ihrer Wahl/ nur ihrer Entschädniß/ mit der Rech-
mmgsabnahme / und mit den Gcmeindsabgabcn.

§ 129. Was die Anläuft / Verkäufe und Austau-
schungen von liegende» Gütern anbetrifft; so werden
m dieser Rücksicht unter den Gemeinden über drey-
zehcnhundert Seelen diejenigen/ deren gänzliche Be
völkerung fünftausend Seelen übersteigt, von denen,
die unter dieser letzteren Zahl bevölkert sind, unter-
schieden werden. Hiebey, wie überall in diesem Re-
glement, werden jedoch alle Einwohner der Gemeinde
ohne einige Ausnahme gerechnet.

§ i8o. In den Gemeinden, in welchen die Bcvöl
kcrung unter fünftausend Seelen, aber über dreyzehen-
hundert ist, soll die Generalversammlung der Antheil-
Haber sich mit solchen Ankäufen, Verkäufen und Aus-
tauschungen nur dann beschäftigen, wenn ihr Werth
die Summe von scchszehenhundert Schwcizerfranken
übersteigt.

H lai. In solchen Gemeinden kann die General-
Versammlung der Antheilhaber ebenfalls über Bauten,
Ausbesserung und neue Einrichtungen berathschlagen,
deren Unkosten eine Summe übersteigen wurde, welche
sie über dergleichen Gegenstände der Kompetenz der
Gcmeindkammcr überlassen haben wird.

132. In den Gemeinden, deren gestimmte Be-
völkerung über fünftausend Seelen ist, wird die Ge-

neraiversammlnng der Antheilhaber, bey ihrer ge-
wohnlichen Zusammenkunft im Monat May, durch
das einstäche relative keKimmenmehr, Vcrwaltungs
tommiffärs erwählen.

§ 133. Die Anzahl dieser Kommissärs soll der An-
zahl der Verwalter gleich seyn; ihre Amtsverrichtung

Vcrwaltungskommissärs zu sich zu berufen, und mit
ihnen gemeinschaftlich zu berathen. Bey diesen Bc-
rathschlagungen sollen die Stimmen der Kommissärs
glcichgeltcnd mir den Stimmen der Verwalter gezahlt
werden.

Fünfter Abschnitt.
Verrichtungen der Gemeindskammer.

§ 133. Unter der Anzahl der Verwalter sind vier
Beamte, die besondere Funktionen haben. In den
Gemeinden, die nicht vier Verwalter haben, kam,
einer allein zwey Funktionen verrichten.

s i3ü. Der eine der Verwalter, unter dem Namen
eines eeoeckelmeisters, ist mit der Einnahme und Ans-
gab: der Gemeindcinkünftc, nach Maaßgave der Ve-
chlüsse der Gemeindskammer, beschäftigt.

5 137. Der zweyte heißt Armenpfleger. Erführt
die Armenkasse der bedürftigen Antheilhaber, da w»
sie von derjenigen der Gemeinde selbst abgesondert ist:
er hat die Aussicht über die bedürftigen Antheilhaber,
und die Austhcilung der Unterstützungen oder Almosen,
zufolge den Beschlüssen der Gemeindskammer.

Z 138. Der dritte ist der Bauinspekter. Er besorgt
die Erbauung und Unterhaltung der Gebäude, weiche
den Theilhabern gehören, der Otraßen, des Gassen-
psiasters, der Brunnen und Arbeiten, welche die An-
theilhaber unternehmen.

139. Der vierte ist der Forstaufseher. Er hat
nur au den Orten statt, wo Gemcindwaltungcn oder
liegende Güter sind; er wacht über die Erhaltung und
Ergänzung der Waldungen und den Holzschlag, und
die Unterhaltung der liegenden Güter. Er vollzieht
die Beschlüsse, die sich auf Holzaustheilung unter die
Partikulare beziehen.

§ Go. Aile diese Beamten sind der Gemeinds am-
mcr gänzlich untergeordnet, deren Mitglieder sie sind.

§ Gi. Sie werden von der Gemeindskammer selbst
ernennt.

H G2. In Rücksicht des Austrittes ans ihren Stel-
len sind sie den nämlichen Regeln unterworfen, wie
die übrigen Gcmeindsvcrwaltcr.

G3. Es bleibt den Gemeindskammern überlassen,
nach ihrem Gutbefinden und ihren Bedürfnissen Sc-
kretärs und Weibel anzustellen.

z Gä. Die Gemeindökammeril der volkreicheren
Gemeinden, oder deren größere Beschäftigungen es er-
fordern, könne.» sich in Kommistwnen oder Bureauxwird ein Jahr lang währen.

§ i3ä. Wenn über die Veräußerung oder den ZG-abtheilen, deren jedoch nicht mehr als vier seyn sollen,
kauf eines unbeweglich: : Gutes, über Bauteil, Aus-Die Vollziehung der Beschlüsse wird denselben über-
bessenniqen oder neue Einrichkungen, deren Kosten einàragen.
von der Generalversammlung à Voraus bestimme, § Gs. Sie sind der Gemeindskammer «ntergeord-
Summe übersteigen würden, berathschlagt werden soll, net, und diese ist für ihre Verhandlungen verantMyrNich»



tà

146. Der Präsident der Kammer hat die Aufsicht
über oicse Kommissionen; er ist aber von keiner der-
seiden Mitglied.

§ i4?. Die Kammer bildet diese Kommissionen selbst

«uf ein Jahr lang, durch geheimes und absolutes
Stimmenmehr.

; i48. Sie errichtet diese Kommisttonen in der
nachstehenden Ordnung:

j i4s. Die erste Kommission ist mit Einnahme
der Gemeindseinkünste beschäftigt, so wie mit den

Zahlungen; sie führt die nöthigen Rechnungen, sie,

leitet die Rechtshändel, welche den Gemeindgutsantheil-
habern aussallen.

j 150. Der Seckelmeister ist nothwendiges Mitglied
dav'on.

; i5i. Diese Kommission legt der Gemeindskammer
die Rechnungen einen Monat früher ab, als solche
dieselben der Generalversammlung der Theilhaber vor-
legen muß.

; 152. Diese Rechnungen müssen entweder gedruckt,
und jedem Theilhaber ausgetheilt, oder aber wenig-
stens i4 Tage vor der Generalversammlung in dem
Sekretariat der Kainmer zur Einsicht niedergelegt werden.

§ i5Z. Wenn der Seckelmeister seine Rechnungen
der Kommission ablegt, so soll er aus dem Saale ab-
treten.

5 154. Auch soll die Rechnungskommission nicht
in der Kainmer sitzen, wenn ihre Rechnungen unter-
suckt werden.

; 155. Die zweyte Kommission beschäftigt sich mit
Erbauung und Ausbesserung der Gebäude, Brücken,
Dämme, Spaziergänge, Gassen, Pflaster, Brunnen,
Straßen und dergleichen, die der Gemeinde obliegen.

5 las. Der Bauinspektor ist allemal Mitglied die-
ser Kommission.

§ 157. Die dritte Kommission hat die Verwaltung
der Armcngüter; sie bestimmt die Unterstützungen; sie

besorgt die Waisen und unehelichen Kinder, welche
die Gemeinde unterhalten muß.

§ 158. Die Pflichten der Gemeindskammer und
Armcnkommissiou, in Betreff des Armenwcsens, ver-
wandeln sich an denjenigen Orten in eine Oberaufsicht
darüber, an welchen nicht die ganze Gemeinde, son-
dcrn besondere Verbindungen in derselben, thre Armen
verpflegen

; i5?. Der Armenpfleger ist allemal Mitglied dieser
Kommission.

5 160. Die vierte Kommission soll die Liegenschaften
und Waldungen der Gemeinde besorgen.

§ 161. Der Forstaufsehcr ist nothwendiges Mitglied
derselben.

5 i62. Diese Kommission betreibt durch einen von
ihr bestellten Geschäftsträger die Vergütung der an Go

meindswaldungen ausgeübten Frevel und Vergehungen 5

solche Gegenstände werden vor das Tribunal gebracht,
welches durch das Gesetz bestimmt wird, und so sum-
mansch als möglich behandelt, einstweilen aber nach
bisheriger Vorschrift und Uebung jedes Ortes.

j i63. Es ist jeder Kommission erlaubt, einen S«°
kretär und Unterbcamte zu halten, wenn es die Noth
erfordert.

; i6ä. Die Ernennung und Gehaltsbestimmuna
dieser Sekretärs und Unterbeamten ist der Gemeinds-
kammer überlassen.

§. i5j. In den weniger dcvölkcrten Gemeinden,
die keine solchen besondern Kommißionen errichtet ha«

ben, übt die gestimmte Gemcindskammer diel Vcrrich-
tungen der verschiedenen Kommißionen auS.

Sechster Abschnitt.
Entschädnisse der Gemeindsverwalter.

16S. Diese Entschädnisse werden auf gleiche Art
und Weise bestimmt, wie die Entschädnisse der Muni-
zipalbeamten. Alle Vorschriften also, die in den § 8«
bis 9?. enthalten sind, bleiben auch hier in Wirkung,
wenn man statt Munizipalität, Verwaltung der
Gemeindgüter, und statt Verwaltung aller Aktiv-
burger, V e rwaltung der Antheilhaber am
Gemeindsgut setzt.

Siebenter Abschnitt.
Amtskleidung.

§ >67. Die Gemeindsverwalter haben keine beson-

dere Amtsklcidung.

Dritter Theil.
Verfügungen, die den Umständen angemessen

sind, um das Gesetz üben die Organisation
der Munizipalttälen in Ausübung zu bringen.

Erster Abschnitt.
Neue Munizipalitäten.

j 168. Zu Erwählung der Munizipalitäten und
Festsetzung ihrer Entschädnisse, wird sich in einem Zeit,
räum von acht, oder aufs späteste vierzehn Tage nach
Bekanntmachung des gegenwärtigen Gesetzes, die all,
gemeine Versammlung der Aktivbürger eines jeden Orts,
nach vorgeschriebener Form bilden.

§ 169. Die Frage über die Entschädnisse wird zu-
erst bestimmt werden.

j 170. Zu diesem Behuf werdender Präsident und die

Scrututoren (Stimmenzählcr) den Vorschlag für dieses

erstemal thun, der sonst den Munizipalm, vermöge
der § 90 und 91. zukömmt.

(.Die Fortsetzung folgt.
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Gesetzgebung.
Gesey über die Mumzipalitäten.

(Beschluß.)
§ 171. In den volkreichern Gemeinden, die sich

sektionsweise versammeln, werden sich die Präsidenten
und die Scrutatsre» einer jeden Sektion, nach ihrer
Ernennung zu Errichtung, eines einzigen Bureau beson.
derS vereinigen.

§ >72. Dieses Bureau soll sich nach Mehrheit der
Stimmen berathen, und zu Bestimmung der Entschäd-
nisse ein umständliches Projekt artikelweise entwerfen.

§ l? Hierauf soll nach Vorschrift des Reglements
»erfahren werden.

Zweyter Abschnitt.
Neue Gemeindskammer.

§ '74. In Zeit von >4 Tagen, und Nicht später
als in drey Wochen nach Bekanntmachung des Ge-
sctzes, soll sich die allgemeine Versammlung der An-
tbeilhaber am Gemeindgut versammeln, um zu Er-
wählnng der Verwalter, und vor allem aus zu B.'
stiminung ihrer EMschädnisse zu schreiten,

§ >7î- Es sollen die in dem § 170. 171. 172 und
17; vorgeschriebenen Formen beobachtet werden.

§ '?ü. Der Präsident und die Scrutatoren (Stim
Zähler der Versammlung sollen fur dieses erstemal
ebenfalls die der Verwaltungskammer dcS Gemeindguts
zugeschriebenen Verrichtungen ausüben.

Dritter Abschnitt.
Einsetzung der neuen Gewalten,

s >77. Sogleich nach der Erwählung der Verwal-
ter sollen die Mumzipalitäten, und die Gemeinbskam-
mcrn in jeden, Ort unmittelbar ihre Verrichtungen
antr'tcn.

5 -78. Von diesem Zeitpunkte au, sind und blei>
den all- Räthe, Magistrate, Kammern oder Versam.
lungen jeder Art, so wie auch selbst die an einigen
Orten provisorisch emgesttzten MuniZ'palitäten

kammern übertragene Verrichtungen ausübten, auf-
gehoben.

Z 179. Doch können die Mitglieder der vormaligen
Räthe und Mumzipalitäten, im Fall sonst kein gesetz-
liches Hinderniß obwaltet, zu den neuen Stellen er-
wählt werden.

§ 180. Die alten Authoritäten sind verpflichtet,
ohne Verzug den neu eingefetzten alle Papiere, Titel,
Dokumente, Bücher und Register auszuliefern, welche
auf ihre Verrichtungen Bezug haben.

181. Den Mnnizipalitäten kommen diejenigen
Papiere, Reglemente und Register zu, die Bezug auf
die Polizey haben, welche ihnen zusteht.

§ >82. Die Verwalter erhalten die Titel, Dokumente
i"!d Zmsrodel, die auf das Eigenthum der Gcmeinv»
guter Bezug haben.

§ isj. Diejenigen Bücher und Schriften, welche
auf beyde Gegenstände zugleich Bezug haben, sollen an
einem gemeinsamen Orte verwahrt werden, zu welchem
der Zutritt den Mnnizipalitäten und den Verwaltern
zugleich offen stehen soll.

§ 184. Ueber alle Gegenstände von Werth, alS
Gold, Silber, Gültbriefe, (Schuldbriefe) und andere
dergleichen, die von den ehemaligen Gewalten den
neuen übergeben werden, soll ein dreyfaches Inventa«
rium gezogen werden, das sowohl von den vornehm»
sten Beamten, die selbiges eingaben, als auch denie-
nigen die solches erhalten, unterzeichnet werden muß.

§ 185. Die einte dieser Abschriften erhalten dieienigen,
die diese Essckten^übergeben habe'! ; die zweyten bekommen
diejenigen, die diese übergebemn Gegenstände empfangen,
um solche in die Gemeindarchive zu legen; und die
dritte soll der Verwaltungskammer des Kantons aus-
geliefert werden

z ,86. Alle abzulegenden Rechnungen der vorma»
liqen Räthe, Kammern und Gewalten jeder Art, die
ehedem die Verrichtungen, die auf die Polizey und
Verwaltung der Gemeindsgüter Bezug haben, ausüb»
ten, so wie auch die Rech« unaen aller der besondern,.von

wem sie ami) ihre Gew ilt mögen erhallen haben, dielsolchen Gewalten untergeordneten Beamten, sollen ab«
bis dahin einige den Mumzipalitäten oder Gemeiads-^gerechnet, uuv bis zu dem Tage inclusive, an well-



chein, die Gemeindsverwalter ernennt wurden, abge-

schlössen werden.
§ 187. Wenn diejenigen, welche Rechnung ab,n

legen haben, nicht die nöthige Zeit gehabt hallen
um solche zu verfertigen, so soll ihnen von den neuer
wählten Munizipalbeamten oder Verwaltern, je nach-
dem es dieselben betreffen mag, em hinlänglicher Auf-
schub bewilliget werden

§ 188. Die obigen Rechnungen sollen den gleichen

Personen, und ehemaligen Behörden und auf dem

bisher üblichen Fuß abgelegt werden; nur sollen die

neuen Munizipaliläten, oder die neuen Verwalter, so

wie der Gegenstand ihre Verrichtungen angeht, oder
selbst beide zusammen, wenn es der Fall erfordert
gehalten seyn, diese Rechnungen zu untersuchen, und
bey deren Ablegung zugegen zu sey».

§ >39. Wenn die Munizipalcn oder Verwalter in
diesen Rechnungen einige Fehler, Unrichtigkeiten - oder

Betrügereyen bemerken sollten, so sollen sie deren Be-
richtung verlangen; im Fall aber daß sie diese nicht
erlangen könnten, sollen sie ihre Klagen vor die Ver-
waltungskammer des Kantons bringen.

§ 195. Wenn sich Betrügereyen vorsindeu, so solle;
die Strafbaren in der gesetzlichen Form vor richterlt
chcn Behörden belangt werden.

§ 191- Diese Rechnungen sollen von den Rechnungs-.
gebern, von den ehemaligen Gewalten, und von den

neuen Munizipalen oder den Verwaltern, je nach dem

Verhältniß, in welchem sie nut ihren Verrichtungen
stehen, unterzeichnet werden.

§ 192, Ein auf diese Weise ausgefertigtes Doppel
soll zur Sicherheit aller Partheyen, in den Gemcind-
archive» niedergelegt werden. Der Rcchnmigsgeber
kann auch ein solches authentisches Doppel behalten.

§ i?,. Die Restanz dieser Rechnungen ist einer der
jenizen Gegenstände, von deren Uebergabe oben im §

»84. Meldung gethan worden.
§ 194. Dieses Gesetz soll sogleich gedruckt, in ganz

Helvetien bekannt gemacht, und an den behörcnden
Orten angeschlagen werden.

(I.. 8. Der Präsident des großen Raths
S ch l u m p f.

Geinoz, Sekretär.
Egg von Ryken, Sekretär

Der Senat an das vollzichungodirektorium.
Der Senat der einen und unrhcildann Republik

HàtienS hat den hüvor enthaltenen Beschluß des

großen Raths in Erwägung gezogen und genehmigt.
Luzern den 15 Hornvna »799

(I.. 8.) Der Präsident des Senats
S ch w a l I e r.

Mittelholzer, Sekretär.
Duk Sekretär.

Das Vollziehungs-Dircktorium beschließt, daß ob-
stehendes vom großen Rathe den 6. Wintermonat
1798 bis i4. Horming 1799 beschlossenes und vom
Senat den 15. Horming 1799 angenommenes Gesetz
gedruckt, bekannt gemacht, und die Originalakte mit
dem Siegel der Republik verwahrt werden solle.

Luzern, den 15. Horming, 1798.
(I.. 8.) Der Präsident des Vollziehungs-Direktormms,

G l a y r c.
Im Namen des Vcllziehungs-Direktoriums,

der Gencral-sekretär, Mousson.
Zu drucken und publiziren anbefohlen.

Der Minister der Justiz und Polizey,
F. B. Meyer.

Einige Gedanken über das Verhältniß der wissen-
schaftlichen Anstalten, der Schulen und Kirchen
zum Staate. Von Johannes Schullheß, Lehrer
am Züricher Gymnasium.

Die Schulen und Lehranstalten überhaupt können
noch aus einem höheren Gesichtspunkte betrachtet wer-
den, in welchem sie dem Staate nicht untergeordnet
erscheinen, sondern neben oder sogar über demselben
ihre Stelle behaupten. Es giebt — wie in einem
früheren Aussatze, *) als dessen Fortsetzung der gegm-
wärtige sich ansehen läßt, bemerkt worden — eine
höhere Freyheit, als jede politische und selbst die de-

mokratische seyn mag. Denn der Zweck des Staates,
wie uns jene Philosophie einleuchtend erweist, welche
tn der Gelehrten-Republik in unseren Zeiten Epoche
macht, und eine Umschaffung aller Künste und Wis-
senschaften anzubahnen scheint, — der Zweck des
Staates bezieht sich nur auf äußc r e H a n-d lu n gen,
welche zur Ausführung gebracht werden können, der
Handelnde mag innere Ueberzeugung von ihrer
Nothwendigkeit haben oder nicht. Der Staat ist eine

Gesellschaft zum äußerlichen Zwecke, zur Sicherung
des Eigenthums im weitesten Sinne: also ist auch
die Freyheit, für welche der Staat Gewähr leistet,
nur äußerliche Freyheit, welche erst dadurch einen
wahren Werth erlangt, wenn die innere Freyheit
hinzukommt. Diese bezicht sich auf den inneren Zweck
des Menschen, (auf Wahrheit und Tugend) der eben
so heilig, oder unendlich helliger ist, als der äußer-
liche, aber nicht erzwungen werden kann, sondern
nur aus Glauben und Ueberzeugung hcrsorgcht. Das
einzige Mittel dieses inneren Zweckes ist Erziehung
und Unterricht.

') Von der dringenden Nothwendigkeit, sieb der helveti-
schon Schulen s«n Staats wegen anzunehmen. Zürich,179»
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